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E Jedes Stück wird ſodann in ein Verzeichniß aufgenom⸗

(Beil . 4. men , gehoͤrig beſchrieben und abgeſchätzt . Dieſes Verzeichniß

hat das Pfändungsperſonale noch am Orte der Pfändung
: 99

ſogleich zu ſchließen und zu unterzeichnen .

5. 996. Dieſem Acte darf der Gläubiger nicht perſönlich , wohl

aber durch einen Bevollmächtigten , beiwohnen . Wenn weder

der Schuldner , noch deſſen Familie im Orte wohnhaft oder

anweſend iſt , ſo muß der Gläubiger dem Schuldner oder

casein . ) feinem Gewalthaber-eine Nbfhrift des Pfändungsprotocolls

Sonur guftelen laffen , und den Tag der Zuſtellung durch Inſinua⸗
Verordn ,

tionsurkunde nachweiſen , vor deren Einkunft nicht mit der

Verſteigerung vorgefahren werden darf ,

. . . 04 . Konnte nicht ſo viel gepfaͤndet werden , als erforderlich

war , ſo hat der Ortsvorgeſetzte dem Pfändungsprotocoll

( Beil . n ) die Erklärung beizufügen , daß ihm nicht bekannt ſeye , daß

der Schuldner weiter pfändbares Vermögen beſitze ; wurde

aber gar nichts zu dieſem Behufe vorgefunden , ſo ſetzt jener

die Erklärung bei , daß ihm kein pfandbares Eigenthum deg

Schuldners bekannt ſeye . In allen Fällen muß auf beſon⸗

deres Verlangen dem Schuldner und Glaͤubiger Abſchrift

des Pfändungsprotocolls gegen Gebühr mitgetheilt werden .

III . Sicherung und Verwahrung der gepkändeten

Gegenktände .

Die Sicherung der gepfändeten Stücke wird bewirkt :

woso à ) durch Verwahrung derſelben in einem beſonderen in der

Gemeinde ausgemittelten Locale , wohin ſie durch das

Pfändungsperſonale ( und Vermittelung des Ortsvorge⸗

ſetzten ) verbracht werden müſſen .

. . .11. ( NB . Baar Geld , Edelſteine , Gold und Silber ꝛc.

ſollen in die Gemeinds⸗Depoſitenkiſte gelegt werden . )

—
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b ) durch ortsgerichtliche Verſiegelung der nicht zur Weg⸗

bringung ſich eignenden Stücke .

©) Durch Auflage an den Schuldner , bei Strafe des per —⸗

ſönlichen Verhafts für die unverſehrte Erhaltung der

nicht verſiegelt werden könnenden Gegenſtaͤnde zu ſorgen .

Dieſes iſt namentlich bei Pfändung von Thieren ,

Wägen , Holzvorräthen ꝛc. der Fall .

Der Gläubiger fann einen andern Berwahrungort als . . . 990.

die Wohnung deg Schuldners , oder einen andern Hüter alg

dieſen vorſchlagen , und muß , wenn keine Sicherheit für die

verſchleppt werden könnenden Gegenſtände geleiſtet würde ,

nad ) feinem Antrag verfahren werden ,

Nach der Ablieferung der gepfändeten Stücke läßt ſich 5. 99s.

der Exequent auf den ihm zugeſtellten Pfändungsbefehl die cf . Beirc . )

Art des Vollzugs von dem Ortsvorgeſetzten beurkunden .

IV . Geltimmung der vertteigerungs⸗Tagtkahrt .

Nach Ablauf von drei Tagen nach vollzogener Pfändung . 79 .

beſtimmt der Ortsvorſteher den Tag zur Verſteigerung , der

ohne Bewilligung der Betheiligten oder richterliche Anord⸗ 5. 1000. -

nung nicht über ſechs Wochen vom Tage der Auspfändung

an hinausgeſetzt werden darf .

Gegenſtände , die dem Verderben ausgeſetzt ſind , oder

nur mit unverhältnißmäßigen Koſten , für deren Beſtreitung s. ggs,

Schuldner nicht geſorgt hat , aufbewahrt werdeu könnten ,

kann der Ortsvorſteher ſchon 24 Stunden nach der Pfäͤn⸗

dung ſelbſt mit einer einzigen Verkündung verſteigern .

Auch darf die Verſteigerung auf richterliche Anordnung

an einem auswärtigen Orte vorgenommen werden .
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